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UNIVERSITÄT SALZBURG 
NATURWISSENSCHAFfLICHE FAKULTÄT 

An das 
BUNDESMINISTERIUM ,FUR 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Minoritenplatz 5 
1014 ~vI-EN 

" <)1 SALZBURG,DEN 21.03.1988/La 
Hellbrunnerstr. 34, Telefon 8044/5000-5004 
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Datum: 25 'liZ 11)'-1' •. ,I ~ • ....; 0 

I Verteilt~".:L.~rrt! &~ --- .-
Betreff: Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983 

vt l/lIt-~ 

Bezug: GZ 68.159/2-17/88 

Die in der Beilage übermittelte Stellungnahme von Professor WAGNER 

zur Novellierung des Studienförderungsgesetzes wurde in der 

Sitzung des Fakultätskollegiums der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät am 18.03.1988 diskutiert und es wurde einstimmig be­

schlossen, sie zur Fakultätsstellungnahme zu erheben und dem 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zu übermitteln. 

UNIVERSITÄT SALZBURG 

Zl..'.~.~.lxel-r.s.-=', -
GESEHEN 
und In Urschrift dem 
Bundesministerium für 

" Wissenschaft u., ForscjJung 

in Wien vorgelegt. 
2 2. MRl. 1988 Salzburg, am .....•••••• _ •• __ .......... -

_.LL_ .. _. Beilagen 

A L-, . 
/l\· r 

I D e k a . 

Prof. Dr. HelmutHeuberge~ 

2.5 41.l~fe,f;qIAI\Y der SleIlUlt'3\1a~Llu?- wUideu deut 
1titsjJ iuu.L de~ NafiDUlh'ttk'3..tt\1e.GaHa~, 
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.\n das l:!'I"'JE~S'TAT SAlZaURG i\. r·:,~ fV.:tWI$3ENSCHAFfiICHE 
i FAKULTÄT - DEKANAT 

I 0 7. "RI. 1988 

!.; oS l.frf 

Fn'ml ti-tts1collegiun der 
Na tnrwissenschaft I iC:1en Fa'ml tä t 

dcr Univ6rsittit Salzburg 

Zahl: 

netr.: Novelle des Studienfördern:l~sgeset~es 

Als langjähriges Hitglied des Studienfördernngssenates wurde 
ich gebeten, zur! Entwurf einer Novelle 7.um Stl.ldienförderungsgesetz 
Ste llung zu nehmen. Ich tue dies gerne und lege SOIJi t meine Beraer­
kungen vor, wobei ich allerdings betonen möchte, daß ich als Eneri­
tus nicht befugt bin, namens der Falml tät zu sprechen - falls das 
Falml täts1collegium neinen Einwendungen zustimnen l(ann, wäre es ja 
nHglich, die Fakuttäts-StellungnahFle darauf aufzubauen. 

Grundsätzlich ~öchte ich bemerken, daß die Novelle abgesehen 
von der aufgrund der Geldwertentwicklung erfolgenden Erhöhung so­
wohl der Bernessungsgrundlagen, als auch der Stipendienbeträge eine 
ganze !1.eil1e positiver Veränderungen bringt, die vor alle~ auch 
durch !cürzere Forr.mlierungen Klarhei ten bringt. Dennoch sind nir 
einige Punkte aufgefallen, auf welche besonders hin7.uweisen ist: 

Zu Pnnkt'3, 4 nnd 7: Es ist sehr erfreulich, daß in § 2 Ahs.2 
(Pun'ct 3) ansclrticlc1ich die :re i tergew:_ihrung der Studienbeihilfe fUr 
Doktoratsstudiw1 festgelegt ist (bisher war dies bestenfalls gedul­
det). Dabei ist besonders beI'1er1~enswert, daß hier auch eine Über­
schreitung von 4 Se:nestern (ir' 2.unrl 3.Studienabschnitt) eingebaut 
ist. Danit ist - bei ztigißeM Abschluß des Dinlonstudiuns - die von 
uns t!"U1er wieder wegen «er Hingeren Zei td<'..uer einer soliden natur­
wissenschaftlichen :9issertation not'.":"r>ndi 6e VerUiußercl11g des 3.Stu­
dienabsclmi ttes eingebaut. SOIÜ t l(Xnnte. der al te ~3 :\hs: 4( Punkt 7) 
tatsächl ich entfallen (Sonderhewill i rr"n8 durch den Dnndesmlnister). 
Es ist allerdings darauf zn sehen, da'3 dieser :Context von der Stu­
dienbeihilfenbellörde auch richtig verstanden wird. Dabei !cann unter 
UT!lst~inden der mml1ehrige § 2 Abs. 3b (Pm'llct 4), der die Verz{j~ertmg 
der Ablegnng auch des Rigorosuns anf~lhrt'als Jrlöschensgrund), rJiß­
verstanden werden. Gerade diese vor n.lleFl fUr die ~'Taturwissenschaft-
1 iche Fa1rul t;-{t (in ßeringerem ~.~aße auclt für die Geisteswissenschaft­
liche Fakulttit) wichtige Gesichtspunkt muß unbedingt von Stipendien­
sena t wahrgenOIlmen werden (s iehe Punkt 18). Dennoch muß überlegt 
werden, ob nicht doch fiir alle Fälle der alte § 3 Abs.4 stehebbleiben 
soll. 

Zu Punkt 11 (§ 8 .\bs.1). Aus bisheriger Brfahrung an unserer 
Universität: Der PrUfungsnachweis nach dem 1.Studienjahr (b) sollte 
nicht so verstanden werden, daß bei 2-Fach-Studiu~ die Priifune;en 
gleichartig auf beide Studienrichtungen verteilt sein nUssen (wie 
unsere Behörde entgegen meinen EinsprHehen il1!'ler wieder vertrat), da 
es auf den Gesamterfol~ ankommt und einmal iM einen FaCh, ein'al im 
anderen Fach !lehr PrHfungen anfallen (vor Allem bei ungleicher Se­
mes.erznhl der beiden FLicher ). Sehr zu begrUßen ist d*w :regfall der 
Verpflichtung zur Zeugnisvorla~e nach der ersten DinlomnrUfung (al­
ter § 8 Abs~ 1d); jedoch niissen rlie Sturlierenden selbst wissen, dan 
s 1e tat s:i.chl ic11 ·.·.·0 t te -'~i:"rF 0yt'\n .~:; c; c; -, '1. Hier wi'.re in Interesse echter 

tllllf':ltC"l L,t,,_·::· "-':r '[C'!Jl, 0')) lC rliese Zwischeniibcr~rqfllng 
,ins ~v.t(ll.1t:l :;,;i",if': :ni~cr-:c:lt. ,Jie ~;i:;l:"le 12 1~nd 13, "'leIche nie üni­
vers i t:it niC:lt 1Jctreff'n, lW.be iC~l iihcrbliittcrt) ~ 
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Zn }'un!d 17 (§ 1'.1 _'·.bs.:t) ist zu hoffen, dar, die Uherllahne 
von Duc;:llal t'mgsanfr;aben und Zahl\ll1~SVerkehr Ull..'.':i ttelbar durc~l 
das Bi-f'J'..lF ~cein'~ Verzö6erung, somlern eher eine Beschleunignng 
(ohne zus:itzl iche li:in~lischtng in die Zuerk-'illltln~) hringt: 

,;) 1 t 
Ztl

UY'C18 Studienheihilfensenat. Die Verringerung auf 3 ~<i t-
glieder (§ 14(3» würe an sich nicht schlecht, aber die in (6) 
vorgeschriebene Zusa;~L1ensetzung: ein rechtskt~ndiger I-Iochschul­
lehrer(also wohl Prof~der juridischen Fakult~t), ein Student 

, .... J,l'.- .. ! : ,i# 

und ein Dedil:jnsteter. der Studienbeihilfenbehörde erregt nein 
grundsfitzliches i·:ißtrauen: Bisher war selbstverständlich ein Be­
diensteter der Stuc1ienbeihilfenbehörde dabei, der die A!cten vor­
legte und die zu behandelnden EinsprUche erläutertet aber es geht 
doch im Senat darw'l, bUro!uatische Entftcheidungen der Behörcle unter 
~~chliche:n Aspekten zu revidieren. Wenn nun der Beamte, der -
~icher in bester Absicht - bürokratisch entschieden hat, in der 
UberprHfung ni telltRc~leidct, sehe ich ein Prollien ~ Auch ein Jurist 
1(ann aufgrunc1 deI' anc1ersartigen Studiengänge nicht 11her die Pro­
blen.e in Natur-und Geist.eswissenschaft entsc~leiclen: ~s uäre soni t 
wHnschellswert, daß in Silme einer sachl ichen Ausgeuogenhei tein 
zweites Hitglied aus deI!! Bereich der ilochschullehrer (Nichtjuristr, 
wO!10glich Hatnr-ocler Geisteswissenschaft) zu nonil1ierell wäre und 
der BeaT1tc der Studienbeihilfenbehörde so wie bisher sach~runc1ig 
die Akten vorlegt o~ne ~!itglied des Senates zu sein. In diesem 
Zusannenhang ist auch (8) problematisch - da gäbe es in Senat 
überhanpt keinen llocllschullehrer 1 sondern nur den: :inisteriun 
weisungs.!;ebundene Bea.l'1te t Punlct "10) erscheint 11ir unnötig - lVenn 
es nur drei Li tglieder gibt, mUssen eben drei ~:i tglieder anwesend 
sein. Die Proto ':ollfrage (11) ist sicher nur dann i~teressant, wenn 
keine Einigung erzielt werden Imnn - in me iner Zeit wurde jeder Fall 
bis zur ~aarheit (und dann auch EinstinrlJ.igkeit) durc:lgesprocIlen. 

Zu Punlct 21 (§21 Abs.1). Aus gegebebem Anlaß',be~rHße ich diese 
Einfiigung sehr, da utr einen PalI hatten, wo SiC'l die Eltern uei­
gerten, Ein~m~~ensunterIRgen herzugeben. 

Zu Pun~;:t 22 (§23 .\.bs.1) Hier wären die Studenten ausclrHclcl ich 
aufnerksa.'"1 zu ;lachen, daß eine Inskription wä11rend des Pr:isenz-
oder Zivildienstes nur iJachteile bringt, da die Se 'ester dalID fehlen I 

Zu Pun'd 34 (§ 26). ?[ir - und wahrscheinlich auch den Sturlenten -
,var entgangen, daß SC:lOl1 ~is!ler fHr ans~ti.rt i.~c :)f1 iC:1t1ehrveranstal­
tungen ein Znschu!3 geb:.ihrt: Das ist fHr Ex':tlrs ionen sehr wichtig I t 

Zn Pun!i:t 25 nud 26: ilie Trennung von Leistungsstipendien (pra!c­
tisch nur fHr besonderen Stlldienerfl)l~) und F:.5rdertliigssti"')endien 
(Fördertmg aufucndiger Dissertationen) ersch~int nir sehr bedeutend: 
Hoffentlich gibt es doch dafUr Mittel, sodaß eine Förderung tatsäch­
lich möglich wird. 

Dies neine ßeraer\:ungen.,{egen einer Auslandsreise lmnn ich 
leider nicht an der Fa:mltätssi tznng am 18.?.Iärz teilnell!len, will 
aber 'gwE4ttm g~l1Jlei~~Härz nich im ilekanat etwaigen Fragen stellen~ 
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